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Gemeinde Ermatingen 
Baulinienplan Dorfbach, Genehmigungsgesuch 

Für das Fabrikareal der Firma Louis Sauter in Ermatingen, 

das vom Dorfbach durchflossen wird, besteht ein vom Regie­

rungsrat am 16. November 1982 (RRB Nr. 1900) genehmigter 

Baulinienplan. Dieser enthält eine Spezialbaulinie für 

eine Passerelle über dem Dorfbach, die die eigentliche 

Dosenfabrik mit dem Lager östlich des Bachs verbindet. 

Wegen Aenderungen im Fabrikationsprozess und im Lager, 

für die neue Einrichtungen erforderlich sind, ist nun 

eine Verbreiterung der bestehenden Passerelle nötig. 

Dies bedingt eine Aenderung des Baulinienplans. Die 

Planänderung wurde vom 16. September bis 15. Oktober 

1986 öffentlich aufgelegt. Es gingen keine Einsprachen 

ein. Rekurse gegen den vom Gemeinderat am 3. September 1986 

beschlossenen Plan wurden beim Baudepartement nicht ein­

gereicht. Der Genehmigung steht formell und materiell 

nichts entgegen. 

Auf Antrag des Baudepartementes 

beschliesst der Regierungsrat: 

1. Die vom Gemeinderat Ermatingen am 3. September 1986 

beschlossene Aenderung des Baulinienplans Dorfbach 

wird genehmigt. 
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2. Mitteilung an: 

- Gemeinderat Ermatingen, 8272 Ermatingen, unter Beilage 

von zwei Baulinienplänen "Bach" im M 1:1000 mit Ge­

nehmigungsvermerk 

- Baudepartement 

- Amt für Umweltschutz und Wasserwirtschaft 

- Amt für Raumplanung (2) unter Beilage eines Baulinien-

plans mit Genehmigungsvermerk sowie der Akten 

Für richtige Ausfertigung 
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